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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mittels Motion forderte Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE) eine Änderung der BV, sodass
neben ausländischen Personen der dritten Generation auch Ausländerinnen und
Ausländer der zweiten Generation erleichtert eingebürgert werden können. Die zweite
Generation habe aufgrund der Geburt oder dem Aufwachsen in der Schweiz eine
Beziehung sowie ein Zugehörigkeitsgefühl zur Schweiz entwickelt und erfülle damit die
selben Voraussetzungen wie die Menschen der dritten Generation. In seiner
Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Eine erleichterte
Einbürgerung für die zweite Generation gemäss BV bedeutete, dass diese Kompetenz
neu auf Bundesebene angesiedelt würde, und damit ein weiterer Bedeutungsverlust für
das Kantons- und Gemeindebürgerrecht. Die unteren Staatsebenen könnten in diesem
Fall nur noch über die Einbürgerung der ersten Generation verfügen, so der Bundesrat.
Infolge eines Ordnungsantrags von FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) in der
Wintersession 2021 wurde der Vorstoss der SPK-SR zur Vorberatung zugewiesen.

Am 17. März 2023 wurde die Motion schliesslich abgeschrieben, da die Zweijahresfrist
ohne abschliessende Behandlung in Rat verstrichen war. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2021
CATALINA SCHMID

Rechtshilfe

In der Wintersession 2020 nahm der Ständerat eine Motion seiner Rechtskommission
für modernere grenzüberschreitende Zivilprozesse an. Die RK-SR forderte den
Bundesrat mit dem Vorstoss auf, den Schweizer Vorbehalt zum Haager
Beweiserhebungsübereinkommen (HBewÜ) dahingehend anzupassen, dass der Einsatz
von Video- und Telefonkonferenzen im internationalen Kontext vereinfacht wird. Wie
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im Ratsplenum erläuterte, war die
Kommission bei ihrer Arbeit an der ZPO-Revision auf dieses grenzüberschreitende
Hindernis beim Einsatz moderner Technologie im Zivilprozess gestossen. 2

MOTION
DATUM: 17.12.2020
KARIN FRICK

Strafrecht

Nach geltendem Jugendstrafrecht können jugendliche Täter in einer geschlossenen
Einrichtung untergebracht werden, um sie persönlich zu schützen, um eine psychische
Störung zu behandeln oder um Dritte vor schwerwiegender Gefährdung zu schützen.
Wie alle jugendstrafrechtlichen Massnahmen endet jedoch auch diese
jugendstrafrechtliche Verwahrung zwingend, wenn der Täter die Altersgrenze von 25
Jahren – mit der Revision des Sanktionenrechts wurde die Altersgrenze von 22 auf 25
Jahre angehoben – überschreitet. Im Falle von Selbstgefährdung oder psychischer
Störung können anschliessend vormundschaftliche Massnahmen angeordnet werden,
im Falle reiner Drittgefährdung jedoch nicht. In diesem ersatzlosen Wegfallen der
jugendstrafrechtlichen Massnahme bei Tätern, von denen eine schwerwiegende
Gefährdung für Dritte ausgeht, sah Andrea Caroni (fdp, AR) eine Sicherheitslücke, die
geschlossen werden müsse. Mit einer Motion forderte er den Bundesrat auf, die
Möglichkeit zu schaffen, die entfallende jugendstrafrechtliche Massnahme durch die
geeignete erwachsenenstrafrechtliche Massnahme abzulösen. Die eidgenössischen
Räte überwiesen das Anliegen im Herbst 2016 oppositionslos an den Bundesrat. 3

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Auf Antrag des Bundesrates nahm der Ständerat in der Frühjahrssession 2021
stillschweigend eine Motion Caroni (fdp, AR) zur Reform der lebenslangen
Freiheitsstrafe an. Mit dem Vorstoss wird der Bundesrat aufgefordert, seine im Bericht
zu den Postulaten 18.3530 und 18.3531 dargelegten Vorschläge zur Reform der
lebenslangen Freiheitsstrafe umzusetzen. Diese umfassten erstens die spätere
erstmalige Prüfung der bedingten Entlassung, zweitens die Abschaffung der
ausserordentlichen bedingten Entlassung und drittens die Vereinfachung des
Verhältnisses von lebenslanger Freiheitsstrafe und Verwahrung. 4

MOTION
DATUM: 01.03.2021
KARIN FRICK
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In der Herbstsession 2021 überwies der Nationalrat gemäss Mehrheitsantrag der RK-NR
die Motion Caroni (fdp, AR) für eine Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe. Ihre
Empfehlung begründete die zuständige Kommission damit, dass der Bundesrat in
seinem Bericht zur Reform der lebenslangen Haftstrafe zwar keinen grundlegenden
Handlungsbedarf erkannt hatte, jedoch punktuelle Revisionsmöglichkeiten einräumte.
Sowohl aus dem Kommissionsbericht als auch aus den Erläuterungen der beiden
Kommissionssprechenden Andrea Martina Geissbühler (svp, BE) und Sidney Kamerzin
(mitte, VS) im Ratsplenum ging hervor, dass eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder
diese Verbesserungen am bestehenden System unterstützten und als notwendig
erachteten. Im Namen der starken Minderheit widersprach SP-Nationalrätin Min Li
Marti (ZH): Da erstens in der Praxis weder Handlungs- noch Sicherheitsprobleme
bestünden und zweitens der Bundesrat in seinem Bericht keinen akuten Reformbedarf
sehe, lohne sich der Anstoss eines Gesetzgebungsprozesses nicht. Besonders schwere
Straftaten könnten bereits heute angemessen bestraft und so dem Schutzbedürfnis der
Gesellschaft Rechnung getragen werden. Darüber hinaus sei die generalpräventive
Wirkung von langen Haftstrafen umstrittener als deren erschwerender Effekt auf die
Resozialisierung. Justizministerin Karin Keller Sutter stimmte dem insofern zu, als dass
die Verbesserungsmöglichkeiten von eher untergeordneter Bedeutung seien. Der
Bundesrat wolle einer Gesetzesrevision jedoch nicht im Wege stehen und habe deshalb
die Annahme beantragt. Der Nationalrat stimmte der Motion mit 110 zu 60 Stimmen zu. 5

MOTION
DATUM: 27.09.2021
CATALINA SCHMID

Innere Sicherheit

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 6

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) reichte im März 2018 eine Motion ein, die sie mit
dem exakt gleichen Wortlaut und der gleichen Begründung schon zwei Jahre zuvor
eingereicht hatte, die aber im Februar 2018 vom Nationalrat abgelehnt worden war. Mit
ihrer Idee von «One in, two out» forderte die SVP-Nationalrätin erneut, dass der
Bundesrat für jeden neu in Kraft tretenden Bundeserlass bisherige Gesetze mit doppelt
so hohen Regulierungsfolgekosten ausser Kraft setzen müsse. 
Der Bundesrat lehnte den Antrag mit der gleichen Begründung wie zwei Jahre zuvor ab.
Er sei daran, einen Bericht in Erfüllung des Postulats Caroni (fdp, AR; Po. 15.3421) zu
verfassen, der die Einführung einer Regulierungsbremse prüfe. 
Besagter Bericht lag bei der Beratung der Motion im Nationalrat in der Frühjahrssession
2020 vor. In diesem Bericht bestätige der Bundesrat, dass es funktionierende Modelle
gebe, mit denen die Regulierung gebremst werden könne – so Martullo-Blochers
Argumentation bei der Debatte. Bundesrat Guy Parmelin versicherte, dass
Deregulierung der Regierung ein wichtiges Anliegen sei. Er sei daran, aufgrund zweier
Motionen (Mo. 16.3388 und Mo. 16.3360) eine Gesetzesänderung aufzugleisen, die bald
in die Vernehmlassung gelangen werde. Darüber hinaus würde der Bundesrat seit
Anfang Jahr bei jedem neuen Erlass eine Einschätzung auf die Reglementierungskosten
abgeben. Die von der Regierung geplanten spezifischen Massnahmen seien
zielführender als eine rigide Regel, wie sie von der Motion Martullo-Blocher vorgesehen
werde. Eine grosse, 135 Stimmen starke Mehrheit des Nationalrats folgte dem Antrag
des Bundesrats und lehnte die Motion ab. Für die Vorlage sprachen sich 48 SVP- und 3
FDP-Parlamentsmitglieder aus (1 Enthaltung). 7

MOTION
DATUM: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN

Als «Sargnägel bezüglich der Konkordanz» bezeichnete Benedikt Würth (mitte, SG) die
zunehmenden Indiskretionen im Rahmen von Verhandlungen des Bundesrats. Vor allem
während der Covid-19-Pandemie habe das «System» der Indiskretionen noch
zugenommen. Er mache den Medien keinen Vorwurf, dass sie von diesem Malaise
profitierten, aber es gehe nicht an, dass Anträge von Regierungsmitgliedern in der
Presse erschienen, bevor das Kollegium über sie beraten habe, und dann im Nachgang
der Beratungen auch noch nachgelesen werden könne, wer im Bundesrat wie gestimmt
habe. Wenn die «inhaltliche Konkordanz», also das Kollegialsystem, gerettet werden
solle, dann müssten Massnahmen gegen Indiskretionen diskutiert und umgesetzt
werden. Indiskretionen würden zudem vor allem die in Krisen bedeutende
Kommunikationsstrategie behindern. Der Bundesrat können so nicht mehr mit einer
Stimme sprechen. Die Regierung dürfe nicht einfach zu einer «Konferenz von sieben
Departementsvorstehern» verkommen. Hart ins Gericht ging Würth deshalb mit der
Verwaltung: Die «Stäbe der Departemente [hätten] in ihrem Informationsmanagement
letztlich nur die mediale Positionierung des eigenen Bundesrates im Fokus und dabei
[sei] jedes Mittel recht». Es müssten deshalb strafrechtliche Konsequenzen für
fehlende Integrität geschaffen werden – so die Hauptforderung des Vorstosses.
Unterstützung fand der St.Galler Kantonsvertreter bei Andrea Caroni (fdp, AR), der
anregte, das Anliegen auch auf die Legislative auszuweiten. Immer wieder könnten «mit
schöner Regelmässigkeit» in den Medien Informationen gelesen werden, die eigentlich
dem Kommissionsgeheimnis unterstünden. Der Bundesrat, in der Ratsdebatte während
der Sommersession 2021 vertreten durch Bundeskanzler Walter Thurnherr, empfahl die
Motion zur Ablehnung. Indiskretionen würden zwar die Zusammenarbeit erschweren
und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Bundesrat untergraben, seien
kriminell und zeugten von Charakterschwäche, es gebe aber bereits klare Regelungen,
wie dagegen vorgegangen werden könne. Zudem könne nicht von einem «System»
gesprochen werden, weil ganz viele Informationen den Weg nach draussen eben nicht
fänden. Thurnherr nannte das Beispiel von als geheim klassierten Geschäften, bei
denen Dokumente versiegelt, vom Weibel persönlich überbracht und nur gegen
Unterschrift abgegeben würden. Statt vergangene Indiskretionen in einem Bericht
aufzuarbeiten, schlage der Bundesrat vielmehr eine klare Haltung gegen Indiskretion
und eine striktere Anwendung der geltenden Vorschriften vor. Einer Mehrheit von 29 zu
15 Stimmen genügte dieser bundesrätliche Vorschlag allerdings nicht; sie hiess den
Vorstoss gut und schickte ihn weiter an den Nationalrat. 8

MOTION
DATUM: 08.06.2021
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2021 mit der Motion
«Formen mobilen Arbeitens», die den Bundesrat beauftragen wollte, das Recht auf
Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte zu schaffen.
Im Rahmen der Ständeratsdebatte führte Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp,
AR) aus, dass der Bundesrat im Mai 2021 die Bundespersonalverordnung geändert habe
und die Änderung bereits in Kraft getreten sei. Diese Änderung ermögliche es den
Angestellten, an verschiedenen Arbeitsorten zu arbeiten, und regle unter anderem den
Gesundheitsschutz und die Infrastruktur. Die SPK-SR erachtete somit das Anliegen als
erfüllt und empfahl, die Motion abzulehnen, was der Ständerat in der Folge auch tat. 9

MOTION
DATUM: 21.09.2021
GIADA GIANOLA

Bundesverwaltung - Personal

Die vorberatende SPK-SR empfahl die Motion von Marco Romano (mitte, TI) für ein
detailliertes jährliches Reporting über die Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung
einstimmig zur Ablehnung. Diesem Antrag könne «bedenkenlos» gefolgt werden, so die
Kommission in ihrem Bericht, weil die verlangten Angaben laut Bundesrat bereits im
Reporting des Personalmanagements aufgeführt seien – so etwa im Bericht 2020. 
In der Ratsdebatte im Ständerat wiesen sowohl Andrea Caroni (fdp, AR) als auch
Finanzminister Ueli Maurer darauf hin, dass die Motion als erfüllt betrachtet werden
könne. Der Rat lehnte den Vorstoss entsprechend diskussionslos und einstimmig ab. 10

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Während der Nationalrat seine Motion zur Erhöhung der Gerichtsgebühren (Mo.
17.3353) bereits im März 2019 im Zusammenhang mit der Behandlung der Revision des
Bundesgerichtsgesetzes abgeschrieben hatte, stimmte der Ständerat dem
bundesrätlichen Antrag auf Abschreibung der gleichlautenden Motion (Mo. 17.3354), die
er wie die grosse Kammer Ende 2017 angenommen hatte, in der Sommersession 2021
zu. In der Begründung für die Abschreibung versprach der Bundesrat, die Forderung im
Rahmen des Berichtes zum Postulat von Andrea Caroni (fdp, AR; Po. 20.4399) für ein
modernes Bundesgerichtsgesetz zu berücksichtigen. 11

MOTION
DATUM: 08.06.2021
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2021 schrieb auch der Ständerat die Motion für Dissenting
Opinions ab, nachdem der Nationalrat dies bereits in der Frühjahrssession 2019 im
Rahmen des Nichteintretens auf die Revision des Bundesgerichtsgesetzes getan hatte.
Die Frage, ob Richterinnen und Richter, die mit einem Mehrheitsbeschluss bei einem
Gerichtsurteil nicht einverstanden sind, ihre abweichende Meinung schriftlich
bekunden dürfen – so die Forderung des abgeschriebenen Vorstosses der RK-NR –,
wird aber im Rahmen eines Postulats von Andrea Caroni (fdp, AR), das in einem Bericht
Möglichkeiten für eine Modernisierung des Bundesgerichtsgesetzes verlangt, vom
Bundesrat wieder aufgegriffen werden. 12

MOTION
DATUM: 08.06.2021
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession hiessen sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat
gleichlautende Motionen der RK-SR (Mo. 21.3970) und der RK-NR (Mo. 21.3972) für eine
Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht gut. Damit soll der Bundesrat, der
das Anliegen ebenfalls unterstützte, auf der Basis des Schlussberichts der beiden GPK
zum «Aufsichtsverhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer
Aufsichtsbehörde», den Erfahrungen der GK im Rahmen der Vorkommnisse in der
Bundesanwaltschaft sowie den bereits getätigten Arbeiten im Rahmen des Postulats
von Daniel Jositsch (sp, ZH) neue Rechtsgrundlagen vorlegen.
Im Ständerat legte Andrea Caroni (fdp, AR) für die Kommission dar, dass man hier
Handlungsbedarf sehe. Man sei übereingekommen, hier keine parlamentarische
Initiative, sondern eine Motion einzureichen, weil «dieses hochkomplexe Thema unsere
Kommission beim Gesetzgebungsprozess an die Grenzen bringen würde». Fast einig
seien sich die Kommissionsmitglieder zudem gewesen, dass man beim bestehenden
System bleiben wolle – die GPK hatte in ihrem Bericht vom «Status Quo plus»
geschrieben. Die Bundesanwaltschaft solle also weiterhin vom Parlament und nicht
wieder von der Exekutive bestimmt werden. Auch das Bundesstrafgericht als weitere
Bundesstrafbehörde solle nicht in die Reform mit einbezogen werden. Eine von Carlo
Sommaruga (sp, GE) diesbezüglich angeregte klarere Trennung von Berufungs- und

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Strafkammer werde deshalb hier nicht weiterverfolgt. Die entsprechende
parlamentarische Initiative sei zugunsten der vorliegenden Motion zurückgezogen
worden. Hans Stöckli (sp, BE) bekräftigte im Namen der GPK, dass die Stossrichtung der
Motion den Überlegungen des GPK-Berichts entspreche. Er sei froh, dass beide
Vorstösse in den Kammern behandelt würden, damit man «innerhalb eines
überschaubaren Zeitrahmens eine Verbesserung der Situation herbei[...]führen» könne.
Ohne Diskussion nahm die kleine Kammer die Motion einstimmig an.

Mehr zu reden gab es einige Tage später im Nationalrat. Dafür sorgte nicht zuletzt eine
Kommissionsminderheit aus SVP-Fraktionsangehörigen, die die Motion zur Ablehnung
empfahl. Pirmin Schwander (svp, SZ) führte deren Argumente für eine «Status Quo
ante»-Lösung aus: Die SVP wolle eine «richtige» Reform und keine «Minireform»,
welche die Probleme nicht löse, sondern nur vertusche. Der «grösste Justizskandal seit
1848» – Schwander spielte damit auf die Verjährung des Fifa-Falls an und erwähnte im
gleichen Atemzug die Absetzung des ausserordentlichen Staatsanwalts Stefan Keller
sowie die Vorkommnisse am Bundesstrafgericht – könne mit dem jetzigen System nicht
gelöst werden. Die SVP sei aber durchaus auch offen für andere Reformen als die
Rückkehr zum alten System – entsprechende Vorschläge hatte die Partei bereits in der
abgelehnten parlamentarischen Initiative 19.479 vorgebracht. Sie biete aber nicht Hand
für eine «Scheinlösung», so Schwander. Justizministerin Karin Keller-Sutter schloss die
Debatte mit dem Hinweis, dass die Kantone signalisiert hätten, dass sie zwar
Korrekturbedarf sähen, aber am bestehenden System festhalten wollten. Ausser der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion stimmten alle Fraktionen für die Überweisung
des Auftrags an den Bundesrat. Durch die Annahme der Motion (mit 128 zu 45 Stimmen)
galt auch die konnexe Motion der ständerätlichen Kommission als überwiesen. 13

Volksrechte

Nachdem sich die SPK-SR einstimmig für die Idee eines obligatorischen Referendums
für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem Charakter ausgesprochen
hatte, passierte die Motion Caroni in der Frühjahrssession 2016 auch den Ständerat.
Allerdings erwuchs der Idee in der kleinen Kammer Opposition in der Person von Paul
Rechsteiner (sp, SG). Der St. Galler Ständerat wies darauf hin, dass es schwierig sei,
gegen eine Idee einzustehen, die vom Nationalrat diskussionslos durchgewunken, vom
Bundesrat zur Annahme empfohlen und von der eigenen Kommission oppositionslos
zur Annahme empfohlen werde. Es lohne sich aber sehr wohl, sich der Schwere der
Konsequenzen dieses Vorschlages bewusst zu werden. Mit Verweis auf den abgelehnten
Gegenvorschlag zur Initiative "Staatsverträge vors Volk!" mahnte der SP-Ständerat, dass
damals nicht nur abstimmungstaktische Gründe, sondern insbesondere im Ständerat
auch zahlreiche inhaltliche Bedenken geäussert wurden. Rechsteiner fasste diese
Bedenken von damals noch einmal zusammen: Über zahlreiche, eigentlich
unbestrittene Konventionen müsste obligatorisch abgestimmt werden, was zu einer
Überlastung des direktdemokratischen Systems führen könnte. Darüber hinaus bestehe
mit dem fakultativen Staatsvertragsreferendum bereits ein Instrument, mit dem die
Legitimation eines Vertrages gestärkt werden könne – so ein weiteres Argument gegen
die Annahme der Motion Caroni. Zudem würde ein obligatorischer Urnengang die
Handlungsfreiheit vor allem auch bei wirtschaftlichen Staatsverträgen stark
einschränken. Schliesslich erinnerte Rechsteiner daran, dass die Volksinitiative
"Staatsverträge vors Volk!" deutlich abgelehnt worden sei – mit der Motion würde aber
mindestens die Hälfte eingeführt, von dem was damals vom Begehren der AUNS
gefordert worden war.
Die Bedenken von Rechsteiner wurden nur von weiteren 8 Ständerätinnen und -räten
geteilt – zu wenig gegen die 36 Befürworterinnen und Befürworter. Einig schien man
sich in der Diskussion aber zu sein, dass die Umsetzung der Idee noch viel
Konfliktpotenzial habe. Thomas Minder (parteilos, SH) wies etwa darauf hin, dass auch
die Kündigung von bestehenden Verträgen berücksichtigt werden müsse. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga äusserte gar Zweifel, dass dieses Projekt dann wirklich bis zum
Ende durchhalte. Sie verwahrte sich zudem gegen den Gedanken, dass völkerrechtliche
Verträge, über die nicht abgestimmt werde, eine geringere Legitimität hätten. 14

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARC BÜHLMANN
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Wie vom Ordnungsantrag Juillard (cvp, JU) verlangt worden war, nahm sich die SPK-SR
in einer Vorprüfung der Motion von Carlo Sommaruga (sp, GE) an, die vom Bundesrat
verlangte, elektronische Tools zur Ausübung der politischen Rechte zu entwickeln. Die
Kommission kam im entsprechenden Bericht zum Schluss, dass «der Bundesrat (...) auf
Kurs» sei. Es sei ein neuer Versuchsbetrieb für E-Voting geplant, der wissenschaftlich
begleitet werde. Zudem seien im Rahmen eines Berichts zu «Civic-Tech» einige
Möglichkeiten für digitalisierte politische Partizipation angedacht worden. Die
Kommission sehe deshalb in der Motion keinen Mehrwert, fasste Andrea Caroni (fdp,
AR) die Situation in der Frühjahrssession 2021 im Ständerat für die SPK-SR zusammen.
Der im Rat anwesende Motionär erwähnte, dass er genau diese schrittweise
Verbesserung mit seiner Motion habe anstossen wollen, die vom Bericht beschrieben
werde. Folgerichtig zog Sommaruga nach einer längeren Auslegeordnung von
Bundeskanzler Walter Thurnherr seine Motion zurück. Der Bundeskanzler beschrieb,
was bisher unternommen worden sei und erwähnte dabei das Spannungsfeld, in dem
sich vor allem die politischen Rechte befänden. Auf der einen Seite nutze man digitale
Instrumente mit grosser Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite gebe es
gegenüber Digitalisierung aber auch zunehmend Skepsis und Verunsicherung. Der
Bundesrat wolle bestehende Instrumente nutzen und Entwicklungen von Privaten, mit
denen Meinungsbildung gefördert werde, zulassen, aber immer auch die
«staatspolitischen Konsequenzen der Digitalisierung bedenken». Nach wie vor gelte
deshalb der Grundsatz «Sicherheit vor Tempo». Im Moment würden drei Projekte
verfolgt: Ein Datenmodell, mit dem politische Geschäfte vollständig verfolgt werden
können, um den Datenaustausch zwischen Behörden zu verbessern, die Prüfung der
Möglichkeit einer digitalisierten Vernehmlassung sowie einer digitalen Plattform für
Petitionen. 15

MOTION
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN

Mit der Beratung der Vorlage des Bundesrats zur Idee eines obligatorischen
Referendums für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem Charakter
schrieben die Räte die dem Entwurf zugrundeliegende Motion von Andrea Caroni (fdp,
AR) ab.

MOTION
DATUM: 04.05.2021
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Ob Angehörigen der Armee Arbeitszeugnisse auszustellen seien, musste der Ständerat
im Frühjahr 2017 beurteilen. Nachdem der Nationalrat die Motion Caroni (fdp, AR)
angenommen hatte, gab es in der kleinen Kammer Gegenwind. Nicht jedoch materiell:
Die Motion wurde abgelehnt, weil in der Zwischenzeit die Forderungen soweit erfüllt
werden konnten, dass der Motionär selbst – inzwischen Ständerat – anerkannte, dass
die Motion hinfällig geworden sei. SiK-Sprecher Baumann (cvp, UR) referierte im Saal
über die Neuerungen, die im Rahmen der WEA umgesetzt werden. Für Armeekader
werden künftig sogenannte Bildungs- und Kompetenznachweise ausgehändigt, in denen
die im Dienst erlernten Selbst- und Sozialkompetenzen festgehalten werden. Es handelt
sich also dabei bereits um einen Leistungsnachweis im Sinne eines Arbeitszeugnisses.
Mit 9 zu 0 Stimmen und 2 Enthaltungen wurde von der Kommission beantragt, die
Motion abzulehnen. Kurz kam noch der Motionär selbst zu Wort. Er stellte fest, dass
eine gesetzliche Grundlage fehle. Arbeitszeugnisse würden zwar grundsätzlich
ausgestellt, aber im Gegensatz zum Zivildienstbereich, wo das Ausstellen von
Arbeitszeugnissen gesetzlich verankert ist, fehle eine entsprechende Bestimmung im
Bereich der Militärgesetzgebung. So wollte Caroni (fdp, AR) denn vom
Verteidigungsminister wissen, ob eine solche Norm nicht noch in die
Ausführungsgesetzgebungen der WEA eingefügt werden könnte. Parmelin teilte die
Ansicht Caronis und wollte beim VBS abklären lassen, ob dies auch tatsächlich in die
entsprechende Verordnung einfliessen würde. Er zeigte sich ebenfalls überzeugt, dass
eine solche Vorgabe gemacht werden müsste. Daraufhin gab es keine Reaktionen mehr
und das Geschäft konnte als abgelehnt ad acta gelegt werden. 16

MOTION
DATUM: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Le sénateur Caroni (plr, AG) a souligné les risques de distorsions de la concurrence
induits par les entreprises publiques. Grâce à leur position monopolistique, les
entreprises publiques, ou titulaires d'une concession publique, bénéficient d'avantages
comparatifs au niveau de l'imposition, du financement, de l'utilisation de
subventionnements croisés et des données supplémentaires. En concurrence avec des
agents privés, cette situation altère le marché libre. Le sénateur a donc déposé une
motion qui propose une modification de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI).
Cette modification réduirait les risques de distorsion de la concurrence. Le contrôle
reviendrait à la COMCO. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il considère que la problématique soulevée
par la motion est pertinente. Néanmoins, il précise que la motion ne permet pas de la
résoudre. Il souligne un manque de clarté, et un champ d'application trop vaste avec
des entreprises dans des domaines trop différents comme la communication
(Swisscom), la santé (SUVA), les transports (CFF), l'énergie (Axpo) ou les finances
(banques cantonales). Finalement, il rappelle que le rapport sur les postulats 12.4172 et
15.3880 concluait qu'aucune mesure n'était nécessaire. 
La motion a été rejetée par 18 voix contre 16 et 8 abstentions. L'objet a été débattu en
même temps que la motion 19.3236. 17

MOTION
DATUM: 17.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Afin de contrecarrer les critiques émises par les sénateurs et sénatrices qui ont refusé
l'initiative parlementaire 17.518, Andrea Caroni (plr, AG) et Beat Rieder (centre, VS) ont
déposé deux motions identiques qui visent une concurrence équitable entre les
entreprises privées et publiques tout en respectant la souveraineté des cantons et des
communes, et sans bureaucratie disproportionnée. La Commission de l'économie et
des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a recommandé l'adoption des deux
motions par 7 voix contre 4 et 1 abstention. La CER-CE a notamment cité l'importance
de la neutralité concurrentielle et pointé du doigt les stratégies de propriétaire pour les
entreprises proches de la Confédération. A l'opposé, une minorité, composée de
député.e.s rose-vert, s'est opposée aux deux motions. Selon la minorité, la situation n'a
pas évolué depuis le refus des motions 19.3236 et 19.3238 en 2019. 
Pour sa part, le Conseil fédéral s'est opposé aux deux motions. S'il souligne
l'importance de garantir une concurrence équitable, il précise que l'activité
économique étatique entraîne forcément certaines distorsions. Néanmoins, il ne
considère pas optimal de légiférer. 
Lors du vote, le Conseil des Etats a adopté les deux motions par 27 voix contre 13. 18

MOTION
DATUM: 30.09.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Afin de contrecarrer les critiques émises par les sénateurs et sénatrices qui ont refusé
l'initiative parlementaire 17.518, Andrea Caroni (plr, AR) et Beat Rieder (centre, VS) ont
déposé deux motions identiques qui visent une concurrence équitable entre les
entreprises privées et publiques tout en respectant la souveraineté des cantons et des
communes, et sans bureaucratie disproportionnée. La Commission de l'économie et
des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a recommandé l'adoption des deux
motions par 7 voix contre 4 et 1 abstention. La CER-CE a notamment cité l'importance
de la neutralité concurrentielle et pointé du doigt les stratégies du propriétaire des
entreprises proches de la Confédération. A l'opposé, une minorité, composée de
député.e.s rose-vert, s'est opposée aux deux motions. Selon la minorité, la situation n'a
pas évolué depuis le refus des motions 19.3236 et 19.3238 en 2019. 
Pour sa part, le Conseil fédéral s'est opposé aux deux motions. S'il souligne
l'importance de garantir une concurrence équitable, il précise que l'activité
économique étatique entraîne forcément certaines distorsions. Néanmoins, il ne
considère pas optimal de légiférer. 
Lors du vote, le Conseil des Etats a adopté les deux motions par 27 voix contre 13. 19

MOTION
DATUM: 30.09.2021
GUILLAUME ZUMOFEN
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Landwirtschaft

Landwirt (Beruf)

La motion demandant d'assouplir les sanctions en matière de paiements directs n'a
pas trouvé les faveurs du Conseil des Etats, selon les recommandations de la
commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE). Andrea
Caroni (plr, AR), rapporteur de la commission, a expliqué à ses collègues que les
demandes formulées dans la présente motion ont déjà été réglées en 2017. En effet,
une coupe complète des paiements directs n'est, à présent, possible qu'en cas de
récidive grave de non-respect des directives touchant au droit des animaux ou aux
prestations écologiques. Concernant la proposition d'augmenter la marge de
manœuvre laissée aux cantons dans l'application des sanctions, le rapporteur a tenu à
préciser que le catalogue des sanctions a été soutenu, dans sa forme actuelle, par les
cantons eux-mêmes, qui souhaitaient avoir des directives claires. De plus, s'agissant
d'argent provenant de la Confédération, la commission estime normal que les sanctions
soient appliquées de manière homogène sur l'ensemble du territoire. 20

MOTION
DATUM: 19.12.2019
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Nachdem der Ständerat die Vorlage für eine ausgewogene Paar- und
Familienbesteuerung im September 2019 gegen ihren Willen an den Bundesrat
zurückgewiesen hatte, reichte die WAK-SR im Oktober 2019 eine Motion ein, mit der sie
vom Bundesrat eine Übergangslösung zur Beseitigung der Heiratsstrafe forderte. Die
Regierung solle Verheiratete übergangsmässig durch eine Erhöhung des Sozialabzuges
für Ehepaare oder durch eine Erhöhung des Zweitverdienerabzuges für Ehepaare im
Umfang von CHF 1.4 Mrd. jährlich entlasten. Eine Minderheit Caroni (fdp, AR) sprach
sich gegen die Motion aus und auch der Bundesrat empfahl sie zur Ablehnung. Dieselbe
Kritik, die zur Rückweisung des bundesrätlichen Vorschlags geführt habe, nämlich dass
dies keine zivilstandsunabhängige Besteuerung bewirke und zu substanziellen
Mindereinnahmen führe, sei auch bei dieser Motion gegeben, kritisierte der Bundesrat.
Entsprechend erachtete er die Erfolgsaussichten des Vorstosses als gering. Diese
Einschätzung bestätigte der Ständerat in der Wintersession 2019: Mit 26 zu 15 Stimmen
lehnte er die Motion ab. 21

MOTION
DATUM: 17.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Einen Einheitssatz für die Mehrwertsteuer mit möglichst wenigen Ausnahmen
forderte Andrea Caroni (fdp, AR) im März 2021 in einer Motion. Die grosse Komplexität
der aktuellen Mehrwertsteuer führe zu grossem administrativen und finanziellen
Aufwand, eine Vereinfachung hätte Entlastungen für Unternehmen, Konsumentinnen
und Konsumenten, Arbeitnehmende und den Staat zur Folge. Caroni verwies auf einen
bundesrätlichen Vereinfachungsvorschlag aus dem Jahr 2008 und forderte nun
diesbezüglich einen «zweiten Anlauf». Er befürworte in der Tat ein Einheitssatz-Modell,
erklärte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, entsprechende Vorschläge – neben
seinem Vorschlag von 2008 verwies er auch auf ein weiteres gescheitertes Projekt aus
dem Jahr 2013 sowie auf zwei gescheiterte Motionen (Mo. 15.3225; Mo. 15.3386) – seien
jedoch bisher erfolglos geblieben. Zudem sei aktuell aufgrund der Corona-Pandemie
nicht der richtige Moment, um die Mehrwertsteuer auf bisher reduziert besteuerten
Gütern zu erhöhen. Stattdessen solle die geltende Mehrwertsteuer vereinfacht werden.
In der Sommersession wies der Ständerat die Motion auf Antrag von Roberto Zanetti
(sp, SO) ihrer WAK-SR zur Vorberatung zu. Die Kommission solle etwa den Aufwand der
bisherigen Regelung für die Unternehmen sowie die politische Machbarkeit einer
Vereinfachung prüfen, hatte Roberto Zanetti zuvor gefordert. In der Folge schlug die
Kommissionsmehrheit mit 8 zu 5 Stimmen eine Ablehnung der Motion vor, da auch sie
keine politische Mehrheit für eine solche Vereinfachung sah und stattdessen auf
Projekte mit alternativen Vereinfachungsmöglichkeiten verwies. Eine Minderheit Noser
(fdp, ZH) billigte jedoch dem Einheitssatz das grösste Vereinfachungspotenzial zu und
beantragte deshalb die Annahme der Motion. 22

MOTION
DATUM: 01.07.2021
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2021 setzte sich nach der WAK-SR auch der Ständerat mit der
Motion Caroni (fdp, AR) für einen Einheitssatz für die Mehrwertsteuer mit möglichst
wenigen Ausnahmen auseinander. Kommissionssprecher Levrat (sp, FR) erläuterte noch
einmal die Mehrheitsposition: Demnach erachtete es die Mehrheit der Kommission als
ausserordentlich schwierig, die für dieses Projekt nötigen Mehrheiten zu erhalten, und
lehnte überdies die daraus folgende Erhöhung der Preise der aktuell reduzierten Güter,
etwa von Lebensmitteln, ab. Schliesslich seien vereinfachte Mehrwertsteuererklärungen
heute bereits möglich. Ruedi Noser (fdp, ZH) würdigte zwar die entsprechenden
Vereinfachungsbemühungen der Verwaltung, erachtete das aktuelle System aber als zu
komplex – zumal es vom Parlament auch laufend verkompliziert werde. Eine
Vereinfachung würde die Schweiz in Europa konkurrenzfähig machen, zudem könnten
wie bei der vorgeschlagenen Revision von 2008 Sozialmassnahmen eingebaut werden,
um eine Benachteiligung der Personen mit niedrigeren Einkommen zu verhindern.
Motionär Caroni verwies auf die Kosten von jährlich knapp CHF 1.8 Mrd. für den
mehrwertsteuerbedingten Aufwand von Bürokratie, Verwaltung und Gerichten, die mit
einem Einheitssatz deutlich reduziert werden könnten. Nach verschiedenen weiteren
Wortmeldungen lehnte der Ständerat die Motion mit 27 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ab. 23

MOTION
DATUM: 21.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer Motion verlangte Ständerat Caroni (fdp, AR) fairere Verfahren im
Strassenverkehr und insbesondere mehr Rechtsstaatlichkeit bei Führerschein-
Entzügen. Diese Verfahren dauerten oft zu lange, was angesichts des erheblichen
Eingriffs in die Freiheit der betroffenen Person problematisch sei. Mit vier Massnahmen
sollen die Verfahren gestrafft werden: Die polizeiliche Ausweisabnahme soll auf zehn
Tage befristet werden, beim anschliessenden vorsorglichen Entzug durch das
Strassenverkehrsamt soll die betroffene Person jeweils nach drei Monaten darüber
informiert werden, ob und weshalb der Entzug fortgesetzt wird. Drittens sollen die
Rechte von Personen, denen der Führerschein aufgrund mutwilliger oder
ungerechtfertigter Privatdenunziation entzogen wurde, gestärkt werden.
Psychologische und medizinische Abklärungen sollen viertens dadurch beschleunigt
werden, dass sie bei allen anerkannten Labors durchgeführt werden können, nicht nur
beim bisher vom Amt festgelegten Labor. Der Bundesrat beantragte die Annahme der
Motion und Bundesrätin Leuthard erklärte am 5. März 2018 im Ständerat, die drei ersten
Punkte der Motion könnten wohl bis 2021 über Verordnungsänderungen umgesetzt
werden, während der vierte Punkte bereits umgesetzt sei. Die Motion wurde vom
Ständerat diskussionslos angenommen. 24

MOTION
DATUM: 05.03.2018
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

In der Sommer- und Herbstsession nahmen Stände- und Nationalrat je eine Motion für
Anpassungen am Stockwerkeigentum an. 
Diskussionslos, stillschweigend und somit einstimmig nahm der Ständerat im Juni 2019
eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3140) an. Diese forderte, aufbauend auf dem
Bericht des Bundesrates vom März 2019 und einem früheren Postulat Caroni (fdp, AR;
Po. 14.3832), entsprechende gesetzliche Anpassungen am Stockwerkeigentum. Damit
sollten diverse Lücken geschlossen und Anwendungsprobleme gelöst werden.
Namentlich erwähnt wurde vom Motionär der mangelnde Rechtsschutz von
Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümern, die «ab Plan» erwerben, also
noch vor der Fertigstellung eines Gebäudes.
Im Nationalrat wurde die gleichentags eingereichte und ähnlich lautende Motion von
Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.3347) zwar ebenfalls vom Bundesrat zur Annahme
empfohlen, aber wegen Bekämpfung durch Hans Egloff (svp, ZH) erst im September
2019 behandelt. Egloffs zwei Hauptargumente für Ablehnung der Motion waren
einerseits die grundsätzlich ausreichenden rechtlichen Regelungen zum
Stockwerkeigentum und andererseits die Behebung einzelner Probleme durch bereits
aufgegleiste Reformen im Werk- bzw. Kaufvertragsrecht. Da sich einzig die SVP –
geschlossen – und vier Liberale gegen die Motion stellten, wurde diese mit 108 zu 63

MOTION
DATUM: 04.06.2019
SEAN MÜLLER
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Stimmen bei einer Enthaltung klar überwiesen. 25

Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat die Motion Caroni (fdp, AR) bezüglich
gesetzlicher Anpassungen am Stockwerkeigentum diskussionslos an. Bereits die
vorberatende Kommission, die RK-NR, hatte mit 13 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung
empfohlen, die Motion anzunehmen. Ein besonders zentraler Punkt sei für sie das
Erarbeiten einer neuen Regelung zum Stockwerkeigentum, das erworben wird, bevor
ein Gebäude überhaupt fertiggestellt ist. 26

MOTION
DATUM: 12.12.2019
SEAN MÜLLER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Anfang September 2020 kündigte die SGK-SR in einer Medienmitteilung an, sich in
Kürze umfassend mit der sozialen Absicherung von Selbständigerwerbenden und der
Regelung selbständiger und unselbständiger Tätigkeit in den Sozialversicherungen zu
beschäftigen; ein Thema, das auch die Motionen Ettlin (cvp, OW) sowie Caroni (fdp, AR;
Mo. 18.4080) zum Inhalt hatten. In der Folge zog Erich Ettlin seine Motion zurück. 27

MOTION
DATUM: 04.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Anfangs September 2020 legte die SGK-SR in ihrer Medienmitteilung ihre Erwägungen
zur Motion Caroni (fdp, AR) für mehr Parteiautonomie in den Sozialversicherungen dar:
Die Kommission werde sich aufgrund der zurückgezogenen Mottion Ettlin (cvp, OW; Mo.
18.3937) in Kürze ausgiebig mit der sozialen Absicherung von Selbständigerwerbenden
beschäftigen und dabei auch die Frage der Parteiautonomie behandeln. Den Vorstoss
lehne sie daher einerseits ab, um das Resultat dieser Diskussion nicht
vorwegzunehmen. Andererseits störte sich die Kommission an der Selbstdeklaration
des Status der Erwerbstätigkeit, da dies Unklarheiten schaffe und die
Missbrauchsgefahr erhöhe. Ob dem Bekenntnis der Kommission, das Thema noch
dieses Jahr zu behandeln, zog Andrea Caroni seine Motion in der Herbstsession 2020
zurück. 28

MOTION
DATUM: 21.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Private Vorsorge

Im Juni 2018 behandelte die WAK-SR die vom Nationalrat angenommene Motion der
FDP-Fraktion zur Neuregelung der Besteuerung der Säule 3b, nachdem sie Anfang 2015
beschlossen hatte, die Beratung des Vorstosses zu sistieren, bis der Bundesrat eine
Anpassung der Höhe der Pauschale für die Besteuerung von Leistungen aus
Leibrentenversicherungen geprüft hatte. Die Mehrheit der Kommission (9 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung) stimmte mit der einreichenden Fraktion überein, dass ein Anteil von
40 Prozent als Zinsertrag im heutigen Zinsumfeld zu hoch sei. Gleichzeitig lehnte sie
aber eine effektive Berechnung der Kapitalrückzahlungs- und der Ertragskomponente,
wie in der Motion vorgeschlagen, aufgrund des zu grossen administrativen Aufwandes
ab. Aus diesem Grund beantragte sie eine Änderung der Motion, damit die Pauschale
flexibilisiert und an die Anlagebedingungen angepasst werden kann. Damit käme die
Besteuerungsquote mit dem heutigen Zinsniveau bei 26 Prozent zu liegen. Andrea
Caroni (fdp, AR) lobte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2019
zwar die Bereitschaft der Kommission, die «Steuerstrafe in der Säule 3b» abzuschaffen,
betonte jedoch nochmals, dass eine Besteuerung der tatsächlichen Ertragsanteile
durchaus möglich wäre. Aufgrund der langen Wartezeit begnüge er sich aber mit der
vorliegenden Version, erklärte er. Finanzminister Maurer erklärte sich im Namen des
Bundesrates bereit, die Motion in der vorliegenden Form umzusetzen, und der
Ständerat stimmte der geänderten Motion stillschweigend zu. 29
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Krankenversicherung

In der Sommersession 2021 lehnte der Ständerat eine Motion von Erich Ettlin (mitte,
OW) zur Betreibung von OKP-Forderungen auf Pfändung anstatt auf Konkurs ab. Ettlin
störte sich daran, dass gegen im Handelsregister eingetragene Personen, also gegen
Selbständigerwerbende, bei ausstehenden OKP-Forderungen keine Pfändung, sondern
eine Konkursbetreibung eingeleitet werde. Damit gerieten die Unternehmen der
Betroffenen in Konkurs, obwohl es sich bei den ausstehenden Beträgen um
Privatschulden handle. Zudem seien Pfändungsverfahren schneller abgeschlossen als
Konkursverfahren und kämen den Kantonen dadurch deutlich günstiger. Schliesslich
mache es keinen Sinn, dass der Bund in dieser einen Situation auf Konkurs betreiben
könne, nicht aber in allen übrigen Situationen. Letzteres Argument entkräftete der
Ständerat jedoch gleich selbst: Der Beratung der Motion im Ständerat ging die Debatte
des Rates zur Änderung des Bundesgesetzes zur Bekämpfung des missbräuchlichen
Konkurses voraus. Dabei entschied sich die kleine Kammer dafür, zukünftig auch
generell eine Betreibung durch den Staat auf Konkurs zu erlauben, also beispielsweise
bei offenen Steuerrechnungen. Vor diesem Hintergrund mache es «gar keinen Sinn
mehr», diese Betreibung auf Konkurs bei OKP-Forderungen zu streichen,
argumentierte Andrea Caroni (fdp, AR) für die Kommission. Dies sah die grosse
Mehrheit des Rats ähnlich und lehnte die Motion mit 33 zu 3 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) ab. 30

MOTION
DATUM: 31.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

La motion Caroni, qui vise à simplifier la procédure des mariages en supprimant le
délai obligatoire de 10 jours entre l'autorisation de mariage et la célébration de celui-ci
ainsi que l'obligation de se marier devant deux témoins a été débattue en septembre
2016 au Conseil des Etats. Le sénateur Rieder a proposé au Conseil de n'en accepter
que le premier point. La question des témoins a été débattue en termes de
conservatisme contre libéralisme. Les sénateurs ayant pris la parole en s'opposant à la
suppression de l'obligation y voient une manière d'affaiblir encore le mariage comme
institution. Selon eux, les témoins représentent une tradition qui doit être conservée.
Les partisans de la motion, eux, y voient un article de loi désormais superflu et qui ne
fait plus sens. Ils préfèrent donc laisser aux personnes le choix de se marier devant
témoins ou non. Le premier camp l'a emporté. Le Conseil des Etats a finalement
accepté à l'unanimité le premier point de la motion Caroni, mais rejeté le second, à 25
voix contre 15, avec 1 abstention. 31
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